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geld und service

Jeder Unternehmer kennt sie und
zahlt sie – die
Beiträge an die Be-
rufsgenossenschaf-
ten (BG). Manch ei-
ner ärgert sich
schon seit Jahren
über die Höhe der
Beiträge, die
Zwangsmitglied-
schaft oder über die
willkürliche Zutei-

lung zu einer Berufsgenossenschaft.
Unternehmer, die die Forderung des
Bundes der Steuerzahler nach Ein-
führung von Wettbewerb und Wahl-
freiheit in diesem Versicherungs-
zweig unterstützen, haben Anlass
zur Freude: 

D
er bisherigen Auffas-
sung der Sozialgerich-
te, dass die BGs soge-

nannte Verwaltungsmonopole
seien und nicht dem EU-Wett-
bewerbsrecht unterlägen,
steht jetzt der Vorlagebe-
schluss des Landessozialge-
richts Chemnitz (Aktenzeichen
L 6 U 2/06) entgegen. Nun
kann endlich geklärt werden,
ob das Zwangsmonopol der
BGs in Deutschland mit eu-
ropäischem Recht vereinbar
ist. An der Pflicht zur Unfall-
versicherung wird sich nichts
ändern, doch die Unterneh-
men müssen die Wahl haben,
bei wem sie sich versichern.

Teilerfolg erzielt

Diese Entwicklung ist ein
Meilenstein und der erste
große Teilerfolg auf dem Weg
zum Wettbewerb in der Ge-
setzlichen Unfallversicherung
(GUV) . Die Strategie des Bun-
des der Steuerzahler zielte von
Anfang an darauf ab, das BG-
Monopol mit Hilfe des Eu-
ropäischen Gerichtshofs
(EuGH) auszuhebeln. Unter-
nehmer stellten ein Austritts-
gesuch aus der BG, legten Wi-
derspruch gegen die Ableh-
nung der Austrittserklärung
ein und führten Musterpro-
zesse. Der BdSt begleitete sei-
ne Mitglieder aktiv bei der
Führung von Musterprozes-
sen für die freie Wahl des Ver-
sicherungsträgers. Mit Erfolg:

Die Chancen, dass das Mono-
pol der Berufsgenossenschaf-
ten fällt, sind nun deutlich ge-
stiegen. 

Mehr Wettbewerb

Die Forderung des BdSt ist
eindeutig: Bei der Absiche-
rung der Risiken von Arbeits-
unfällen, von Berufskrankhei-
ten und bei der Unfallpräven-
tion müssen die Arbeitgeber
die Möglichkeit haben, den für
sie passenden Versicherer
bzw. Anbieter auszuwählen.
Damit wird gegenüber der jet-
zigen Monopolsituation Wett-
bewerb geschaffen, der sich

für die Versicherten und für
die Gesamtwirtschaft positiv
auswirkt. Die Unternehmen
werden mittel- und langfri-
stig finanziell entlastet. Damit
sinken die Lohnzusatzkosten,
was sich wiederum stabilisie-
rend auf den Arbeitsmarkt
auswirken wird.

Weg zum Wettbewerb

Es muss nicht sofort das ge-
samte System der GUV auf-
gegeben werden. Um die
Wettbewerbssituation zu te-
sten, könnte das Monopol
zunächst auf einigen Gebieten
gelockert werden, auf denen

eine private Absicherung
leicht zu leisten ist, wie etwa
die private Absicherung des
Wegeunfallrisikos über alle
Branchen.  Dabei haben selbst-
verständlich auch die privaten
Versicherer den vom Gesetz-
geber geforderten Leistungs-
katalog (SGB VII) einzuhalten.
Dafür wird sich der Bund der
Steuerzahler auch  weiterhin
einsetzen.

Weitere Information zum
Thema Berufsgenossenschaf-
ten finden Sie auf unserer Ho-
mepage unter www.steuer-
zahler.de oder auch unter
www.bg-frei.de. JB

Aufgrund des Vorlagebeschlusses
vor dem EuGH hat sich die bishe-
rige Situation verändert. Unter-
nehmer haben nun zwei Hand-
lungsmöglichkeiten, die im Fol-
genden ausführlich beschrieben
werden:

Verfahrensausgang ab-
warten

1. Die einfache Variante
ist, zunächst nichts zu tun
und den Ausgang des Ver-
fahrens vor dem Europäi-
schen Gerichtshof abzuwar-
ten. Die Unfallversicherung
erfolgt in der Zwischenzeit
wie bisher über die zustän-
dige Berufsgenossenschaft.
Abhängig vom Ausgang des
Gerichtsverfahrens kann
man sich gegebenenfalls
später in Ruhe nach einem
günstigeren Anbieter für die
Unfallversicherung um-
schauen. Für die Vergan-
genheit werden dann aller-
dings vermutlich keine
Beiträge zurückgefordert
werden können.

Vom Verfahrensausgang 
später profitieren

2. Wer bereit ist, mehr
Aufwand zu betreiben, kann
dagegen von einer positiven
Entscheidung des Europäi-

schen Gerichtshofs mögli-
cherweise auch rückwirkend
profitieren. Dafür sind folgen-
de Schritte erforderlich: 

a. Der Unternehmer läßt
sich zunächst von einer priva-
ten Versicherung ein Angebot
für eine Versicherung unter-
breiten, die dem Leistungs-
spektrum der gesetzlichen Un-
fallversicherung vollständig
entspricht oder zumindest die
Versicherungsfälle Wege- und
Arbeitsunfall abdeckt und
diesbezüglich der gesetzlichen
Unfallversicherung vergleich-
bare Leistungen bietet. 

b. Erscheint das Angebot
der privaten Versicherung
günstiger als die bisherige
Versicherung bei der Berufs-
genossenschaft, kündigt er die
Versicherung bei der BG und
reicht ihr das Angebot der pri-
vaten Versicherung ein. Da die
BG den Unternehmer trotz
der EuGH-Vorlage nicht aus
der Zwangsversicherung ent-
lassen wird, muss man wei-
terhin die von der BG gefor-
derten Beiträge zahlen. Die
Zahlung sollte allerdings unter
Vorbehalt erfolgen. Gegen die
zu erwartende Ablehnung des
Austrittsgesuchs sollte Wi-
derspruch eingelegt und
gleichzeitig das Ruhen des
Verfahrens beantragt werden.

c. Kippt der EuGH das Mo-

nopol und kann man die
Kündigung und das passen-
de individuelle Angebot
nachweisen, besteht die
Möglichkeit, einen Scha-
densersatz in Höhe der Dif-
ferenz zwischen den gezahl-
ten Pflichtbeiträgen und den
günstigeren Versicherungs-
beiträgen des privaten An-
bieters geltend zu machen.
Die rechtlichen Erfolgsaus-
sichten für einen solchen
Schadensersatzanspruch
sind realistisch, aber nicht
garantiert. 

Es dürfte allerdings nicht
unproblematisch sein, ange-
sichts des derzeit noch beste-
henden BG-Monopols eine
private Versicherung zu fin-
den, die das erforderliche An-
gebot kostenlos erstellt. Der-
zeit ist uns  nur die dänische
Alpha Group bekannt. Sie er-
stellt das Angebot jedoch nur,
wenn gleichzeitig die Bonner
Rechtsanwaltskanzlei Hüm-
merich mit der Durchführung
des BG-Austrittsverfahrens
beauftragt wird. Letzteres ist
kostenpflichtig. Kleinunter-
nehmern werden nach Aus-
kunft des betreuenden
Rechtsanwalts pauschal 150,-
Euro in Rechnung gestellt. In-
teressenten können sich im
Internet unter www.bg-
frei.de informieren. RS

Berufsgenossenschaften
EuGH entscheidet, ob Zwangsmonopol rechtens ist

Optionen für Unternehmer
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